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Eidgenössisches
Volksbegehren

Artikel 4bis

1. Mann und Frau sind gleichberechtigt.
2. Mann und Frau haben die gleichen

Rechte und Pflichten in der Familie.
3. Mann und Frau haben Anspruch

auf gleichen Lohn für gleiche oder
gleichwertige Arbeit.

4. Mann und Frau haben Anspruch
auf Gleichbehandlung und
Chancengleichheit in Erziehung, Schul- und
Berufsbildung sowie bei Anstellung
und Berufsausübung.

Uebergangsbestimmung:
InnerL fünf Jahren vom Inkrafttreten des
Art. 4bis an gerechnet sind die erforderlichen

Ausführungsbestimmungen zu erlas-
sena sowohl was die Beziehungen zwischen
Bürger und Staat als auch was die
Beziehungen der Einzelnen untereinander
betrifft. —

<Gleiche Rechte für
Mann und Frau>

Der Gegenvorschlag des Bundesrates:

Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt
für ihre Gleichstellung, vor allem in FamilieAusbildung
und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen
Lohn für gleichwertige Arbeit.

E manzipationskom m issîon
Anlässlich des Frauenaktionstages an der
Uni Bern konnte ich mit Christoph
Reichenau, dem Mitautor des Berichtes
der eidg. Frauenkommission, ein
Gespräch fuhren.

est: Herr Reichenau, Sie haben in Ihrem
Referat gesagt, dass der Bericht
beschränkt sei. Wie haben Sie das gemeint?
Reichenau: Der Bericht ist beschränkt,
weil die tieferliegenden Ziele nicht for-
muüert werden konnten. Der Bericht
bringt zwar Zahlen und Fakten, aber die
bringen nicht sehr viel, wenn nicht auf
die grundlegenden Veränderungen der
Lebensweise von Mann und Frau
eingegangen werden kann, die nötig sind, um
diese Zahlen und Fakten auch tatsächlich
verändern zu können.
est: Haben Sie deshalb von einer
"Emanzipationskommission "gesprochen
Reichenau: Ja, die Bezeichnung
Frauenkommission ist eigentlich falsch, weü es

im Grunde genommen nicht eine Frauenfrage

ist, sondern eine Frage der Gesellschaft.

Man könnte die Kommission auch
"Gesellschaftskommission" nennen oder
eben "Emanzipationskommission" und
Emanzipation umfasst nicht nur die
Frauen.
est: Im Bericht sind diese grundlegenden
Fragen ja mindestens angetönt, einerseits
in der Einleitung und dann jeweils in den
Folgerungen der einzelnen Kapitel. Wie
wurde von den Organisationen und
Parteien darauf reagiert?
Reichenau: Überhaupt nicht. Der Bericht
wurde lediglich in den Medien erwähnt,
während die Parteien und Organisationen
bisher überhaupt nicht reagiert haben. Die
brisanten Fragen werden eben
totgeschwiegen, der insgesamt brave Bericht
wird einfach gelesen.
est: Wurden diese Fragen wenigstens in
der Kommission diskutiert?
Reichenau: Nein, im Plenum wurde dar¬

über noch nie diskutiert. Diskutiert
wurde vor allem in der aktiven Gruppe
der Kommission. Aber wü möchten einmal

mit den direkt Betroffenen diskutieren,

mit den Vertreterinnen der
Frauenorganisationen. Was meinen Sie, würden
Sie mit den Vertreterinnen der anderen
Frauenorganisationen, z.B. dem BSF an
einem Tisch sitzen?
est: Natürlich würden wir das. Ich glaube,
da liegen die Probleme eher auf der anderen

Seite, dass nämlich der BSF nicht mit
uns an einem Tisch sitzen möchte. Ich
bin überzeugt, dass es die OFRA sehr be-
grüssen würde, wenn eine derartige
Sitzung stattfinden würde. Vorurteile
können am besten abgebaut werden,
wenn wir miteinander ins Gespräch
kommen.
Herr Reichenau, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Edith Stebler
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